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ELISABETH KOSTINGERyom 29.03.2018 zu 243/ (XXVI.GP)

Bundesministerin

BUNDESMINISTERIUM
FUR NACHHALTIGKEIT
UND TOURISMUS

Herrn Prasidenten Zl. LE.4.2.4/0006-RD 3/2018

des Nationalrates

Mag. Wolfgang Sobotka

Parlament

1017 Wien Wien, am 29. Marz 2018

Gegenstand: Schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z. NR Wolfgang Katzian, Kolleginnen und Kollegen
vom 31.01.2018, Nr. 243/J, betreffend der langst Uberfalligen Finanzierung des
Fernwarme- und Fernkalteausbaus

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Wolfgang Katzian, Kolleginnen
und Kollegen vom 31.01.2018, Nr. 243/J, beantworte ich, nach den mir vorliegenden

Informationen, wie folgt:

Zu Frage 1:

> Sind mit der Ubertragung der Kompetenzen betreffend WKLG an das
Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) auch die dafiir
vorgesehenen finanziellen Mittel an das BMNT (bertragen worden?

a. Wenn ja,
i in welcher Héhe?
ii. mit welchem Datum?
jii. wann werden die Férdermittel fiir die Forderwerber bereit stehen?

b. Wenn nein,
i warum nicht?
Ii. ist die Ubertragung geplant?
fi. wann ist damit zu rechnen?

Auf Basis einer Novelle des Bundesfinanzgesetzes werden die in Hoéhe der fur die
Abwicklungstatigkeit der AWISTA - Abwicklungsstelle nach dem Warme- und
Kalteleitungsausbaugesetz (AWISTA) ruckgestellten Mittel von € 4 Mio. (siehe auch

Beantwortung der Fragen 14 und 20) rickwirkend mit 1.1.2018 finanziell wirksam Ubertragen.

In Bezug auf die nachste Tranche der Férdermittel wird auf die Beantwortung der Frage 20

verwiesen.
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Zu Frage 2:
> Wie hoch war das ausgeschilittete Fordervolumen seit Erlassung des Wérme- und

Kélteleitungsausbaugesetzes - WKLG pro Jahr?
In Summe wurden laut Finanzmanagementbericht der AWISTA vom 31.08.2017 far
Forderungen nach dem Warme- und Kalteleitungsausbaugesetz (WKLG) bis dato
€ 108.496.296 zur Verfugung gestellt, d.h. in neun Jahren im Mittel € 12.055 Mio. pro Jahr.
Davon waren mit Stichtag 31.08.2017 bereits € 85.156.345 (€ 9.461.816 pro Jahr)
ausgeschuttet bzw. weitere € 20.997.336 vertraglich gebunden und in Abwicklung, sodass

eine Auszahlung unmittelbar bevorsteht.

Zu Frage 3:
> Wie hoch waren die im Budget veranschlagten Mittel und wie hoch waren die diversen

Sondermittel (z.B. Sondervermégen E-Control, KWK-Mittel, etc.) pro Jahr?
Im Jahr 2012 wurden mit dem Budgetbegleitgesetz 2012, Artikel 20, € 25 Mio. an einmaligen
zusatzlichen Sondermitteln fir das WKLG bereitgestellt. Im Jahr 2015 wurden aus dem
Sondervermdgen fir Kraft-Warme-Koppelung (KWK) — Anlagen auf Basis von Ablauge
(§ 7 Abs. 2 WKLG i.d.g.F) €10,3Mio. und 2014 zusatzliche € 3 Mio. Sondervermdgen

bereitgestellt.

Nach Bertcksichtigung der zuletzt Gberwiesenen Mittel von rund € 40,3 Mio. (€ 17.271.281
gem. §7 Abs.8 KWK-Gesetz und €23 Mio. aus dem Sondervermdgen der E-Control
Austria 2017) betragt die Summe der budgetwirksamen Mittel und den unter
»~sondervermogen” subsumierten Betragen im Sinne der bereits an die AWISTA Ubertragenen
Mittel mit 06.02.2018 € 148,8 Mio.

In der Prognose der Mittelanweisungen bis zum 2. Quartal 2018 (siehe auch Frage 19) nach
§ 7 Abs. 8 KWK-Gesetz werden eben wiederum die nicht fur die Forderung von KWK-Anlagen
im Jahr 2016 gewidmeten Gelder im Ausmal von € 11.978.046 an die AWISTA Uberwiesen.

Zu Frage 4:
> Wie viele Projekte wurden damit in den jeweiligen Jahren geférdert?

In Summe wurden 62 Projekte seit 2011 mit Férdervertragen ausgestattet.
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Zu Fragen 5 bis 11:

Welches Investitionsvolumen konnte mittels der Férderungen ausgelést werden?

Wie viele Tonnen CO, konnten durch die umgesetzten Projekte bislang eingespart
werden?

Fiir wie viele Projekte ist derzeit eine Férderung beantragt?

Aus welchem Jahr stammt der &lteste Antrag in der Warteschlange?

Wie hoch ist das derzeit beantragte Fordervolumen dieser Projekte?

Wie viele Tonnen CO2 kbnnten bei Finanzierung aller Projekte eingespart werden?
Welches Investitionsvolumen kénnte bei Finanzierung aller Projekte ausgelést werden?

VVVVYV VYV

Laut Berechnungen der AVISTA wurden bis dato mit allen dem WKLG zugewiesenen
Fordermitteln Investitionen in der Hohe von € 345.906.550 ausgeldst. Jahrlich werden damit
laut Berechnungen der AVISTA ca. 415.500 t CO- eingespart. Dartber hinaus sind derzeit fir
170 Projekte Forderantrage eingegangen. Das beantragte Fordervolumen betragt
€ 114.623.881. Der alteste, noch nicht finanziell bedeckte, Antrag stammt aus dem Jahr 2011.
Im Falle der Realisierung ware es — ebenfalls laut Berechnungen der AVISTA - mdglich
jahrlich weitere ca. 400.000t CO, einzusparen und Investitionen in der Hohe von
ca. € 353.038.920 auszuldsen.

Zu den Fragen 12 und 13:

> Welche MalRnahmen werden Sie fiir den Abbau der Warteschlange und somit fiir die
Realisierung des CO; -Einsparungspotentials ergreifen?
> Wie wollen Sie eine kontinuierliche Dotierung der Férdermittel sicherstellen, um den

Antragsstellerlnnen zu mehr Planungssicherheit zu verhelfen?

Dieses Thema wird aktuell im Rahmen der Erarbeitung der Klima- und Energiestrategie
diskutiert.

Zu Frage 14:

> Sind die in der Anfragebeantwortung 10604/AB (XXV.GP) avisierten 21 Mio. Euro aus
nicht verwendeten Mitteln gem. § 7 Abs. 8 KWK-Gesetz in voller Héhe fiir Férderungen
geméall WKLG bereitgestanden?
a. Wann wurden diese Mittel (iberwiesen?
b. Wann konnten damit Férderansuchen gewéhrt werden?

Der AWISTA wurden aus diesem Titel am 13.12.2017 die Fordermittel tUberwiesen. Diese

kdénnen ab jetzt fur bereits vollstdndig bearbeitete und begutachtete Projekte gewahrt werden.
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Die Férderprojekte wurden vom Energiebeirat am 16.11.2017 genehmigt. Gegenwartig werden

die entsprechenden Férdervertrage ausgestellt.

Zu Frage 15:

> Mit dem Bundesgesetz, mit dem zusétzliche Mittel aus dem von der Energie-Control
Austria verwalteten Sondervermégen bereitgestellt werden, wurden zusétzliche Mittel in
Héhe wvon 23 Mio. Euro flir Fbérderungen auf Grund des Wérme- und
Kélteleitungsausbaugesetzes bereitgestellt.

> Sind diese Mittel bereits tiberwiesen worden?
a. Wenn ja, wann wurden diese Mittel (iberwiesen?
b. Wenn nein, wann ist mit diesen Mitteln zu rechnen?

Fordermittel aus diesem Titel in Hohe von € 23.000.000,- wurden der AWISTA am 18.12.2017

Uuberwiesen.

Zu den Fragen 16 und 17:

> Sind diese Mittel bereits fiir die widmungsgeméfe Férderung verwendet worden?
a. Wenn ja, wie viele Projekte wurden damit geférdert?
b. Wenn nein, warum nicht und wann werden diese Mittel verfiigbar sein?

> Wie viele Projekte sind mit diesen Mitteln férderbar?

Mit diesen Mitteln kénnen ca. 30 Projekte aus der Warteschlange geférdert werden.

Zu Frage 18:
> Gab es (iber die Verwendung der Mittel Gesprdche mit dem Bundesministerium flir
Finanzen?
a. Wenn ja, mit welchem Inhalt?
Mit dem Bundesministerium fir Finanzen gab es uber die Verwendung der Mittel ausfuhrliche
Gesprache uber die Hohe der Gesamtinvestitionen, Férderungen und den zeitlichen Ablauf der

Projekte.

Zu den Fragen 19 und 22:

> Bis in welches Antragsjahr reichen die Antrdge nach Verwendung dieser Sondermittel
zuriick?
> Bis in welches Antragsjahr reichen die Antrdge nach Verwendung der oben genannten

Sondermittel sowie der etwaig zur Verfligung stehenden Mittel gem. § 7 Abs. 8 KWK-
Gesetz zuriick?
Die Warteschlange wird dann voraussichtlich bis in das Jahr 2013 zurlckreichen.
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Zu Frage 20:

> Mit welchen zusétzlichen Férderbetrdgen ist im Jahr 2018 aus den nicht verwendeten
Mitteln gem. § 7 Abs. 8 KWK-Gesetz zu rechnen? Wann werden diese verfiigbar sein?

Nach Information durch die OeMAG — Abwicklungsstelle fiir Okostrom (OeMAG) an das
Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und Tourismus am 30.1.2018 ist mit Mitteln fir eine
Verwendung nach dem WKLG, da diese gemall §7 Abs. 8 KWK-Gesetz nicht fir die
Forderung von KWK-Anlagen im Jahr 2016 verwendet wurden, im Ausmalf von € 11.978.046
zu rechnen. Diese Mittel werden der AWISTA fur die weitere Forderabwicklung im
2. Quartal 2018 zugefuhrt werden.

Zu Frage 21:
> Wie viele Projekte werden damit férderbar sein?

Gemal Angaben der AWISTA kdnnten beispielsweise mit ca. 12 Mio. € die nachsten 10 bis 20

(abhangig von der tatsachlichen Realisierung eines Grolprojektes) Projekte gefordert werden.

Die Bundesministerin

5von5

Unterzeichner Bundesministerium fir Nachhaltigkeit und Tourismus

Datum/Zeit 2018-03-29T14:42:37+02:00

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR
MACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS

@ Serien-Nr. 2033416470
AMTSSIGNATUR
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prisfinformation Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur und des Ausdrucks

finden Sie unter: http://www.bmnt.gv.at/amtssignatur

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ;@&?%\‘°
Vi @ 2 Datum/Zeit-UTC | 2018- 03- 29T14: 44: 46+02: 00

/
| Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

i/

Prufinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parlanent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2018-03-29T14:42:37+0200
	Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2018-03-29T14:44:46+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




